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RS OGH 1969/11/20 2Ob325/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1969

Norm

BArbSchutzV §10 Abs2

ASVG §334 Abs1

Rechtssatz

Es begründet keine grobe Fahrlässigkeit, wenn ein "Gleichgestellter" es unterläßt, für die Abschaltung einer

Starkstromleitung zu sorgen, die drei Meter oberhalb des Standplatzes eines mit der Montage von Stahlblechleisten

beschäftigten Arbeiters verläuft, nachdem er den Mitarbeiter auf die Gefahr aufmerksam gemacht hat.
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